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Auskunft 

Klappe Durchwahl 

B e a n t w 0 r tun 9 

der Anfrage der Abgeordneten WABL und Freunde 
vom 8. Februar 1991, Nr. 454/J, betreffend 
Rechnungshofbericht "Volkshilfe". 

Fra g e 

"", lAB 
1991 -03- 2 8 

zu '15'1 JJ 

1. Wieviel an Subventionen sind seitens Ihres Ministeriums im 

Zeitraum von 1977 bis 1989 an die "Volkshilfe". geflossen? 

A n t w 0 r t 

Das Bundesmini~terium für Arbeit und Soziales hat dem österrei

chischen Wohlfahrtsverband VOLKSHILFE aus Mitteln des finanzge

setzlichen Ansatzes 1/15436 "Förderungen" in den Jahren 1977 

bis 1989 Subventionen in Höhe von insgesamt 31,049.000 S ge

währt. 

Fra 9 e 

2. Welche Art der Kontrolle wurde seitens Ihres Ministeriums 

ausgeübt? 

A n t w 0 r t 

Die überprüfung der widmungsgemäßen Verwendung der Förderungs

mittel erfolgte anhand von Originalbelegen (z.B. Bestätigungen 

der Unterstützungsempfänger mit Angabe des Zahlungsgrundes, 

Firmenrechnungen und dazugehörige Zahlungsnachweise der Orga-
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nisation etc.). Im Rahmen der Prüfung der Belege wurde u.a. 

überwacht, ob die erbrachten Leistungen dem Förderungszweck 

entsprechen. Außerdem führten in den Jahren 1977 bis 1984 

Beamte des Ressorts Kontrollen bei den Vereinen hinsichtlich 

der ordnungsgemäßen Gebarung durch. 

Fra 9 e 

3. Wurden von der "Volkshilfe" regelmäßige Berichte über die 

Mittelverwendung angefordert? 

A n t w 0 r t 

Entsprechend den vom Ministerrat arn 7. Juni 1977 beschlossenen 

Allgemeinen Rahmenrichtlinien für die Gewährung von Förderungen 

aus Bundesmitteln gewährte das Bundesministerium für Arbeit und 

Soziales Subventionen aus Mitteln des finanzgesetzlichen An

satzes 1/15436 "Förderungen" mit der Auflage, daß die Volks

hilfe innerhalb einer bestimmten Frist über die Verwendung der 

Subvention unter Beifügung einer zahlenmäßigen Nachweisung und 

Vorlage der entsprechenden Original rechnungen mit den zugehöri

gen Zahlungsbestätigungen berichtet. Der österreichische Wohl

fahrtsverband "VOLKSHILFE" ist dieser Aufl~ge regelmäßig nach

gekommen. 

Fra 9 e 

4. Ist aufgrund der widmungsfremden Verwendung der Mittel 

seitens Ihres Ministeriums ein Subventionsstop vorgesehen? 

A n t w 0 r t 

Da keine widmungswidrige Verwendung der vom Bundesministerium 

für Arbeit und Soziales für Zwecke der verbesserten Betreuung 

alter und hilfebedtirftiger Menschen gewähr~en Subventionen 

i -441/AB XVIII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original)2 von 3

www.parlament.gv.at



- 3 -

durch den österreichischen Wohlfahrtsverband "Volkshilfe" 

erfolgte, ist eine künftige Förderung unter dem Aspekt, daß die 

Volkshilfe weiterhin in diesem Bereich Aktivitäten setzt, nicht 

ausgeschlossen. 

Fra g e 

5. seit wann sind Sie mit konkreten Unterlagen aus dem Rech

nungshof über diese Causa informiert? 

A n t w 0 r t 

Der Rechnungshof hat mit Note vom 27. März 1990 das Ressort 

ersucht, ihm Unterlagen über die Förderungshöhe zur Verfügung 

zu stellen, um dem parlamentarischen Prüfungsauftrag nachkommen 

zu können. Konkrete Unterlagen über ein Teilergebnis der Prü

fung sind meinem Ressort am 2. Ok1:ober 1990 zugegangen. Der 

schriftliche Vorbericht des Rechnungshofes ist nunmehr am 8. 

Februar 1991 ei~gelangt. 

Fra g e 

6. Wird es Konsequenzen geben in Ihrem Ressortbudget für das 

Jahr 1991/92? 

A n t w 0 r t 

Da für die Volkshilfe im Budget direkt keine Förderungsansätze 

vorgesehen sind, ergeben sich für die Budgets 1991 und 1992 

keine Auswirkungen. Sowei 1: aber 

Mitteln des finanzgesetzlichen 

Ansuchen 

Ansatzes 

um Förderungen aus 

1/15436 gestellt 

werden, werden diese wie bisher eingehend geprüft. 

Der Bundesmin" ster: 
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